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Erlöuterungsbericht

0. Grundeigenlümer

Erbengemeinschoft Josef Nideröst, Huebmotl 6044 Udligenswil

I . Grundslücksverhöllnisse

Eigentümer Pozelle Flöche Zone

Erbengemeinschoft
Josef Niederöst, Udligenswil Nr. l0l0 6',469 .00 m2

lnkl. Anteil Gr-A

A7

W3o

0.4s

mox. oGF 0.495 x 6'469.00 m2

AZ Tronsfer von Porzelle No 945 235 m2

mox. oGF 0.45 x 235 m2

Tolol oGF inkl. Tronsfer

Bonus
Gest. Plon

4'340 m2
lnkl.Anteil

Bonus
Gst. Plon

10%

Totol
47.

Arb.Z. lll
Gr-A

Nr. l0l0

UZ

0.35

t0% 0.49 s

= 3'202.15 m2

W3o

105.7 5 m2

= 3'307.90 m2

Erbengemeinschoft
Josef Niederöst, Udligenswil

Tofol
ü2.

0.385

= 1'670.90 m2mox. üu.¡1. 0.395 x 4'340 m2

Erbengemeinschoft
Josef Niederöst, Udligenswil Nr. l0l0 205 m2 Gr-B
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2. Grundlogen zum Geslollungsplon

2.1 Rechlsgrundlogen:

Plonungs- und Bougesetz des Kontons Luzern vom 07. Möz 1989 (PBG)

Plonungs- und Bouverordnung vom 21. November 200.l (PVG)

Bou- und Zonenreglement Udligenswil (BZR Aufloge 17.03.2008)

Grundbuchouszug

2.2 Pläne verbindlich

Gest-Plon mit geöndertem Plonungsp. Msst. l:500 Plon Nr. 485.001

Porkierung UG und Zufohrt Msst. l:500 Plon Nr. 485.002

Schnitte Msst. l:500 Plon Nr. 485.003

Umgebungsgestoltung Msst. l:500 Plon Nr. 485.004

Bouzonen Plon Nr. 485.009

Aufteilung der Zonen Msst. l:500 Plon Nr. 4851012

Mutotionsplon Msst. I :l 000 Plon Nr. 485/0.l 3

2.4 Plöne orienlierend

Grundriss AEH und Wohnungen Msst. l:500 Plon Nr. 485.005

Nochweis U ntergeschoss Plon Nr. 485.00ó

oGF Berechnung Plon Nr. 485.007

Werkleitungen Msst. l:.l000 Plon Nr. 485.008

Gefohrenzonenplon Plon Nr. 485.0.I0

Generelles Konolisotionsprojekt Gemeinde
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3. Vorgoben und Zielselzungen zum Geslollungsplon
3.1 Einleilung

Die Pozelle Nr. l0l0 ist wie folgt oufgeteilt:
Flöchen gemöss Seite 3 ,\bschnitt l. Grundstücksverhöltnisse

Nördlicher Gru ndstücksleil :

Wohnzone W 3o Londflöche 6'469.00 m2
lnkl. überlogerte Zone Gr-A

lnkl. AZ Tronsfer gemöss Aufstellung Seite 3
Südlicher Grundsiücksteil :

Arbeiiszone lll Ar-lll Londflöche 4'340.00 m2
lnkl. überlogerte Zone Gr-A

oGF 3'202.15 m2

cGF 3'307.90 m2 mox

Ub.Fl. 1'670.90 m2 mox.

3.2 Verhöllnis zum übergeordnelen Recht

Dos bei der Eingobe gültige kontonole Plonungs- und Bougesetz (PBG)

inkl. den entsprechenden Verordnungen (PBGV) und dos Bou- und
Zonenreglement BZR der Gemeinde Udligenswil bilden die Grundloge dieses
Gestoltungsplones.

3.3 Zweck des Gesloltungsplones

Mit der Umsetzung des Gestoltungsplones wird eine homogene, Bouzonen
ü bergreifende Gesomtwirku ng o ngestrebt.

Der Geslollungsplon hot folgende Ziele

o) Sicherstellung einer ottrokiiven Wohnsiedlung mil hoher Wohnquolitöt und
guter lntegrotion in dos heutige Londschofts- und Siedlungsbild.

b) Erreichen einer ongemessenen Volumetrie im Kontext zum Dorfbild mit primör
Wohnbouten im nördlichen Plonungsgebiet und den Gewerbebouten entlong
der Luzernerstrosse.

c) Festlegung optimol möglicher Geböudevolumen und Situierung der Bouten
unter strenger Beochtung grösstmöglicher Aussicht und Besonnung.

d) Gestoltung einer Siedlung mit hoher Quolitöt und einem gut differenzierten
Angebot für Mietwohnungen und Gewerbe.
Dies unter Beochtung oller lmmissionen von Gewerbe und Verkehr.

e) Sicherstellung einer quolitotiv hoch stehenden Aussenroumgestoltung.
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Regelung der Terroinverschiebungen und Gestoltung der Böschungen.
Der notürliche Hongverlouf soll im unbebouten Bereich möglichst erholten bleiben.

f) Schoffung einer sicheren, ruhigen Verkehrsführung mit möglichst geringer
Belostung der Wohnbouten und der Spielplötze.

g)ln der Grünzone bleibt eine spötere Porzellierung freigestellt

4. lnhqlt der Plöne

4.1 Plon Nr. 485.001 Geslollungplon(verbindlich):

Dieser Plon regelt:

Bouhouptbereich Wohnen: 4 geschossige Bouten
Nöherbourecht der unterschiedlichen Zonen.

Bouhouptbereich Gewerbe: Höhe im Schnitt definiert
Grenzbourecht zu Paz.557 (Flury)

Nöherbourecht der unterschiedlichen Zonen

4.2 Plon Nr. 485.002 Verkehr (verbindlich)

Dieser Plon regelt

Die Zu- und Ausfohrten zvr Luzernerstrosse.
Den Motorfohzeugverkehr und den betrieblichen Verkehr der Ar-lll Zone

Loge und Erschliessung der unterirdischen Porkierungsonloge.

4.3 Plon Nr. 485.003 Schemqschnitle (verbindlich)

Dieser Plon regelt:

Die Höhenentwicklung der Bouten, die kubische Erscheinung sowie die
jeweiligen Koten der Eingongsebenen ( Erdgeschoss)mit Bezug ouf die
entsprechenden Strossenonschlüsse mit einer Toleronz von plus/minus 50 cm.
(EG = l/3 der Aussenflöchen im gewochsenen oder tiefer gelegtem Terroin)
Moximol zulössige Kote des höchsten Punktes der Geböude- resp. Firsthöhe
der Bouten, immer unter Einholtung der gesetzlichen Vorschriften über die
Geschossigkeit und der in den Sonderbouvorschriften fest gelegten Toleronz.

6



4.4 Plon Nr. 485.004 Aussenroum/Erschliessung/Bepflonzung (verbindlich)

Dieser Plon regelt:

Konzept der verkehrsberuhigten Huebmott
Den Motorfohzeugverkehr und den betrieblichen Verkehr der Ar-lll Zone.
Besucherporkplötze.
Loge der öffentlichen Fusswege.
Siedlungsinterner Grünroum mit Wegnetz und Spielflöchen gem. S 75 PBG
Verlegung des bestehenden öffentlichen Fussweges.

Mindestzohl und provisorische Stondortbestimmung für Böume.
Detoilliertes Bepflonzungskonzept erfolgt bei Boueingobe.
Loge der Entsorgungsstelle für Contoiner.

4.5 Plon Nr. 485.005 Grundrissplöne (orienlierend)

Der Plon zeigt ouf

Loge und Aufteilung der Einstellholle.
Plonerische Gestoltung der Wohnungen.

Wohnungspiegel (orienlierend)

Wohneinheiten MFH l-3'

Angebot:

Pro Hous Höuser l-3
totol

21/z Zimmer -Wohnungen I Einheit 3 Einheiten

31/z Timmer-Wohnung I Einheit 3 Einheiten

41/z Zimmer-Wohnungen B Einheiten 24 Einheiten

Totol Wohneinheiten 30 Einheiten
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4 t/z - 5 t/z Zimmer-Attiko Wohnungen 3 Einheiten

Gewerbe

Die Grösse, Aufteilung und Zuteilung der Gewerbeflöchen können erst spöter
festgelegt werden. Jegliche Mieter/Köufer hoben den Nochweis für immissions-
ormes orbeiten ihres Betriebes oder die dozu führenden boulichen, technischen
und orgonisotorischen Mossnohmen nochzuweisen.
Die Ermittlungen über mögliche Ansiedlung von Gewerbe sind im Gonge.

4.ó Plon Nr. 485.00ó Geschossigkeil (orienlierend)

Mit diesem Plon wird die Geschossigkeit der Geböude nochgewiesen

4.7 Plon Nr. 485.007 oGF-Berechnung ( orienlierend )

Nulzungsberechnung

Wohnzone W3o
Art. ó BZR.

Mqx. zulössige qnrechenbore Flöche
gemöss Berechnung Seité 3

Die mox. onrechenbore Geschossflöche oGF wird gemöss den Vorgoben
des PBG berechnet. Es wird von einem Ausnützungsbonus von l0 % gemöss
PBG S 75 ousgegongen.

Zone A7 10% AZ Areolflöche zul. oGF

W3o 0.495 6'469.00m2
lnkl. AZ Tronsfer gemöss Aufslellung Seite 3

3'202.15 m2
oGF 3'307.90 m2 mqx

Berechnung der oGF der projeklierten MFH I - 3 ( orientierend )

Hous1-3 4-geschossig

z.B. Hous I

o) nicht onrechenbor:
Erdgeschoss
l/3 der Fossodenflöchen im gewochsenen oder tiefer gelegten Erdreich.
*110 % von 27 5.65 m2 = 303.20 m2

120%von275.65 m2 330.78 m2

8

Wiss Elena
Linie

Wiss Elena
Linie

Wiss Elena
Linie



*Korrektur vom I 9.03.201 3: liegt Fehler vor

b) onrechenbor:
1.-4.Obergeschoss 4 x 275.65 m2 1'102.63 m2

3 Höuser 3xl'102.63m2 3'307.90 m2

Totol onrechenbore Geschossflöche MFH ì - 3 3'307.90m2

Die Diffetenzzur zulössigen oGF ist in der Boueingobe zu bereinigen.
Die Überbouung ist behindertengerecht geplont und lösst desholb bei der
spöteren Boueingobe zusötzlich noch g 1 I PBV zu.

Verschiebung von oGF innerholb der Boubereiche ist zulössig

Arbeilszone lll
Art. l0 BZR.

Mox. zulössige Uberbouungsflöche gemöss Berechnung Seite 3

Die mox. zulössige Überbouungsflöche ÜO.ft. wird gemöss den Vorgoben
des PBG berechnet. Es wird von einem Ausnützungsbonus von l0 % gemöss
PBG S ZS ousgegongen.

Zone U7 Areolflöche zul. Ub.Fl.

Arb.lll 0.3s 0.385 4'340 m2 l' 670.90 m2

Fossodenhöhe
Firsthöhe

mox. 9.00 m
mox. I 

.l.00 
m

I
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5. Sonderbquvorsc hriflen

Abweichungen gegen über der Grundordnung im Rohmen des g 75 PBG

5.0 Nulzungsbonus

Der Bonus von l0 % konn gemöss Berechnung Art. 4.7 dieses Berichtes
beonsprucht werden.

5.1 Geschossigkeit / Volumelrie

Boubereich Wohnen:

Bei den Höusern I - 3 ist ein zusötzliches Geschoss gegenüber der Zonenvorschrift
noch Art. ó BZR. gestottet.
d. h. ein sichtbores, nicht onrechenbores Untergeschoss und 4 Vollgeschosse

Durch die Boubereichslinien erholten die projektierten Geböude eine Toleronz von
moximol plus/minus 2.00- 3.00 m.

Bei den in den Plönen eingetrogenen Erdgeschoss- und Dochkoten ist eine
Toleronz von moximol plus/minus 50 cm zulössig.

Boubereich Gewerbe:

Die Fossoden- und Firsthöhe noch Art. l0 Abs. 3 BZR dorf durch den Gewerbe-
Bou (inkl. Attikowohnungen) überschritten werden. Dos Ausmoss der zulössigen
Überschreitung ergibt sich verbindlich ous Plon Nr.003/485 vom 28. Juli 2012
Und ist ouch im nochfolgenden Boubewilligungsverfohren einzuholten.

Die noch Art. l0 BZR. v hriebene Ge / Firsthöhe von 9.00/l 1.00 m für
dos Gewerbege e ist einzuhol
ÞSìdrÌ- io.. c\

\.J fa^4Ch
f GeweAttikowohnungen ou rbe:

Als Ausnohme von der Regelbouweise sind über dem Gewerbegeböude
Attikowohnungen im Rohmen von mox. 40 % Brullogeschossflöche der zulössigen
Ü berbouungsflöche gestottet.
Die Aufteilung der 40 % BGt hot in drei einzelne Bouten zu erfolgen. Die Loge der
einzelnen Bouten isl frei gestellt.
Diese dürfen ob OK. des Attikogeschossbodens bis zum höchsten Punkt des
Doches entweder ein
- Flochdoch mit mox. Höhe OK. Dochrond von 3.00 oder ein
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- Pultdoch mit einer moximolen Höhe OK. höchstem Punkt des Doches von 3.80 m
oufweisen.
Die Fronten der Attikowohnungen sind dreiseilig um mindestens 2.50 m von der
Fossode des Gewerbes zurück zu versetzen, d.h. sie dürfen nur ouf der
Nordwestseite mit dem Gewerbe fossodenbündig hochgezogen werden.

5.2 Geböudeobslönde / Grenzobstönde

lm Gestoltun gsplon bereich kön nen interne Gebö udeo bstönde dos gesetzliche
Moss unterschreiten.

Dos gleiche gill für die Geböudeobstönde zwischen den Geböuden der Zone
W3o und Ar-lll.

Zu Nochborgrundstücken sind die gesetzlichen Abstönde einzuholten

5.3 Geböudelönge

Die Geböudelönge konn dos Moss von 25 m noch Art.ó BZR. im Rohmen der
Boufelder ü berschreiten.

5.4 Diverse Vorschriflen

5.41 Die Döcher der Houptbouten der drei MFH sind ols Flochdöcher zu plonen
Flochdöcher, soweii sie nicht ols Terrossen genutzt werden, sind extensiv zu
begrÜnen noch den Gründochrichtlinien der Schweizerischen Fochvereinigung
Geböudebegrünung (SFG).

5.42 Bolkone und Vordöcher dürfen bis mox. 1.0 m über die Boufelder hinous
rogen.

5.43 lnnerholb der Boubereiche sind technisch notwendige Aufbouten wie
Komine, Lüftungen, Liftoufbouten über der moximolen Geböude- oder Firstkote
zulössig.
ln der Grünzone Gr-B sind Kleintiersiölle für londwirtschoftliche Nutzung im Rohmen
von Kleinbouten möglich.

5.44 Ausserholb der Boubereiche sind in der Wohnzone W3o eingeschossige An-
u nd Nebenbo uten, wie Veloü berdochun gen, Kleintierstö lle, Grill plotz,
Gemeinschoftsröu me, Robinson- und Klein kinderspielo nlogen, ü berdeckte
Contoinerstondplötze unter Wohrung der gesetzlichen Grenzobstönde zulössig.

5.45 lm Quelleneinzugsbereich sind keine Nebenbouten gestottet.

5.4ó Der noch Osten umprojektierte öffentliche Fussweg kommt neu westlich
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vom Würzenboch zu liegen und für die Allgemeinheit begehbor. Der Unterholt des
Weges ist Soche der Gemeinde Udligenswil.

5.47 Die Grösse des Kinderspielplotzes in der Flöche von mindeslens 20% der oGF
Wohnen inkl. Attiko ouf Gewerbe ist zu erfüllen.

5.48 Die Umgebungsbepflonzung hot mit einheimischen, stondorttypischen Arlen
zu erfolgen.
Nicht ols Privotgorten und Spielwiesen genutzte Grünflöchen sind ols ortenreiche
Blumenwiesen zu gestolten. Empfohlen wird die Einsoot z.B. mit UFA
Wildblumenwiese Originol CH.

5.49 Retensionsmulden sind noturnoh zu gestolten.

5.50 lm Boubewilligungsverfohren muss mit einem Lörmgutochten oufgezeigt
werden, doss die mossgebenden Plonungswerte ES lll gemöss Art.29 LSV bei den
Attikowohnungen ouf dem Gewerbegeböude eingeholten werden.
ó. Allgemeine Erlöulerungen der Ploner

Mit Aufzeichnung des Mehn¡rerts des Gestoltungsplons gegenüber einer
ordentlichen Boueingobe.

Gesomlkonzepl des Geslollungsplon

ó.1 Ortsbild, Archileklur und Moteriolisierung

Dos Plonungsgebiet befindet sich ousserholb der Dorfzone, in bereits tieferer Loge
und desholb bei der Ausorbeitung des Zonenreglementes wohl bewusst ols
3-geschossìge Zone ousgeschieden mit Übergong zur Arbeitszone.
Dos bestehende Ortsbild weist überwiegend Geböude mit Schrögdoch mitllerer
Dochneigung ouf. Zudem sind durchwegs Einzelbouten vorhonden. Wir sind der
Auffossung, hier einen Übergong zum Gewerbegürtel on der Luzernerstrosse
zusommen mit dem Gewerbetrokt mit eigenstöndiger Struktur zu schoffen. Wir
gehen desholb von Flochdochboufen ous.
Die Ausrichtung der Bouten erfolgt unter Wohrung bestmöglicher Besonnung und
Fernsicht. Domit folgen wir ouch der Ausrichtung der nördlich und östlich gele-
genen bestehenden Bouten.
Grundsötzlich sehen wir Mossivbouweise vor mit verputzfen Fossoden, jedoch bei
der Houptfossode Süd zeitgemösse grossflöchigere Fensterportien in Holz-Metoll.
Die seitlichen Terrossenportien ouf der Südseite und der Treppenhous Vorbou ouf
der Nordseite sollen ols eigenstöndige Gestoltungselemente wirken und die
Proportionolitöt der übrigen Houptfossodenflöchen belonen.
Wir setzen mit diesem Konzept ouf eine zeiigemöss moderne und nochholtige
Lösung der Aufgobe. Dies betrifft im Besonderen ouch Ötotogie und Aussenhout.

12

Wiss Elena
Linie

Wiss Elena
Linie

Wiss Elena
Linie

Wiss Elena
Linie

Wiss Elena
Linie



Geslqllu ng/ Topogrofie/ Geologie

Die vorgegebene Zoneneinteilung impliziert zwongslöufig entlong der stork
befohrenen Luzernerstrosse einen kompletten Riegel ols Schollborriere in Form des
Geböudetrokts des Gewerbes zu erstellen. Gleichzeitig gibt dies ouch Anloss, die
Mehrfomilienhöuser ì-3 um ein Stockwerk im Rohmen des Gestoltungsplons über
die zonenmössig erloubten 3 Stockwerke höher zu gestolten.
Diese zusötzlichen Stockwerke der MFH l-3 erlouben es, mit nur 3 Geböuden
die mögliche Nutzung ouszuschöpfen und domit eine Verdichlung mit
entsprechend grösserem Aussenroum und grossem Freiroum zwischen den
Höusern zu schoffen.
Dies begünstigt die Gestoltung eines grosszügigen Hofroums zwischen ollen
Höusern. Den Abschluss des Hofes gegen Süden Übernimmt donn der
Gewerbebou.
Domit konn ouch die Fernsicht für zusötzliche Wohnungen optimol gestoltet
werden.
Dos noch Nord und teilweise ouch noch West onsteigende Terroin begünstigt
diese Konzeption.
Mit diesem Konzept werden ouf dem gonzen Gelönde ouch keine wesentlichen
Terroinverönderungen notwendig. Der leicht wellige und so gewochsene
Terroinverlouf bleibt weitgehend erholten.

Die drei Mehrfomilienhöuser I - 3 sind ols Einheit in jeder Beziehung oufonom. Sie

können zeitlich und boulich mit Ausnohme der Erschliessung, der Autoeinslellholle
und des Verkehrs unobhöngig reolisiert werden.

Der longe Gewerbetrokt ist in seiner Ausgestoltung grundsötzlich in 3 Löngs-
Abschnitte oufgeteilt. Diese Gliedrigkeit soll bei der Boueingobe durch die
Fossodengestoltung deutlich zum Ausdruck kommen womit die örtliche
Mossstöblichkeit gewöhrleistet wird.

Mit dem Gestoltungsplon wurde eine im Gesomtkonzept optimole Lösung
erorbeitet, die selbstverstöndlich im Stodium der Weiterbeorbeitung zum
Bouprojekt und zur Boueingobe noch in einigen Bereichen weiter konkretisiert
oder ouch ongeposst werden konn. Dies notürlich im Rohmen der
Gesetzmössigkeit und der gültigen Sonderbouvorschriften.

Grundrissgestollung

Als Leitfoden für die Bemessung der Röume und die Gestoltung der Grundrisse wor
ousschloggebend

- eine ökonomische Bouweise für die Erstellung kostengünstiger
Wohneinheiten im mittleren Segment.

- Optimole Besonnung und Fernsicht oller Wohn- und Schlofröume, Terrossen
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Die Höuser I - 3 sollen desholb im Grundriss weitgehend identisch sein. Dos stotisch
problemlose Konzept wird entscheidend die Kostenseite beeinflussen.
Forbgebung

Ziel ist es, die neue Siedlung forblich in dos bestehende Umfeld einzubinden.
Dos generelle Forbkonzept könnte in vorgezeichneten individuellen Forbtönen für
jedes Hous differenziert erfolgen.

Dos Gewerbe sollte in einer eigenstöndigen Forbe geholten werden
Mit der Boueingobe sind die Forbkonzepte einzureichen.

lm Zusommenhong mit dem Forbkonzept wird die Gewerbebeschriftung
festgelegt. Beschriftung im Moss, Schrift und Lichtgestoltung noch Konzept
Architekt wird bei der Boueingobe eingereicht.

ó.2 Erschliessung und Porkierung

Fohrverkehr

Die Erschliessung erfolgt ob Luzernerstrosse. Die Einfohrt liegt om Nordostrond der
Zone Arb.lll. und ist ols Houptzufohrl für die Bouten beider Zonen vorgesehen.
Es ist für die Houptochse der Autoeinstellholle und die Erschliessung des Gewerbes
löngs der Luzernerstrosse Einbohnverkehr vorgesehen.
Unmiitelbor on die Einfohrt zweigt rechterhond die Zufohrt zur Autoeinstellholle
beider Bouzonen ob. Die Rompe ist im Gewerbetrokt integriert und erschliesst
direkt die unterirdische Autoeinstellholle für'Wohnen und Gewerbe.

lm Anschluss on die Einfohrt erfolgt ouch die Erschliessung des Gewerbes. Die
Zufohrl für Kunden und Lieferonten des Gewerbes isl ols Einbohnverkehr Ost-West
über die Vozone entlong der Luzernerstrosse vor dem Gewerbegeböude geplont.
An dieser Vozone liegen ouch die Porkplötze für die Besucher des Gewerbes und
der Wohnungen im Gewerbetrokt.
Die Ausfohrt für dos Gewerbe und die Autoeinstellholle mit Einmündung in die
Luzernerstrosse erfolgt für olle Fohzeuge om Süd-Westende der Zone Arb.lll.
Plonerisch ist vorgesorgt, doss LKW's in beide Fohrtrichtungen dos Areol verlossen
können. Der Einmündungsrodius ist gewöhrleistet.
Durch diese Führung werden die Wohnbouten der Zone W3 weitgehend mit
lmmissionen verschont.
Für die Besucher der Wohnhöuser und für Notfohrzeuge ist vorgesehen, die Strosse
hinter dem bestehenden Gewerbebou der Fo. Flury noch Osten weitezuführen
löngs der Nord-Westseite des geplonten neuen Gewerbebous.
Nur in Ausnohme-und Notföllen wie bei Wohnungsumzügen, für die Feuerwehr und
für die Sonitöt sind LKW durchfohrtsberechtigt.
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Ein Kreisverkehr um den Gewerbetrokf íst explizit ouszuschliessen. Desholb ist omEnde der Strosse ein Wendepkrtz vorgesehen.

Nochweis srrqsse_nTlg:l.l"nreir gemöss Ges ortungspron No 485_00r(mox. 10% der Londflöche) 
.---- v

Strosse für dos Gewerbe
Strosse für den Wohnbereich

ïotol Strossenflöche 1'245.00 m2 enispricht I O % der Londflöche
Londflöche

509.00 m2
736.00 m2

12'479 .00 m2

Gemöss Besrötigung Geoinformotíon und Vermessung Konton Luzern.

Fussgönger

Auch der Fussgö
den Besucherpo von
Er solljedoch die
gesomten Areol ouch vo
erreichen. Die Fusswege sir
Busholtestellen ím Dorivon ollen Höusern ouf kuzem weg gewöhrleisiet wírd.
Porkierung Wohnen

Pro wohnung sind l'5 Porkplötze in der unterirdischen Autoeínstellholle geplont.Bei voroussichflich 33 wohnunòLn der 3 urH uÃo der Attikowohnungen ouf demGewerbe entspricht dies minãestens s0 iå*õråt."n. rn Zugongsbereich zu jedemHous ist ein behíndertengerecÀier plotz eingeplont.

Von der Holle íst zu jedem Hous ein direkter Zugong zum Lift und dem internenÏreppenhous vio schleuse mit-mox. ó % steíguñg ,.rp. Gefölle gewöhrleistef.
lm Aussenbereich sind ,l3 prötze ors Besucherporkprötze projektiert.

3,,:;Jl;:iï':i ?: j,.ä: 
ffi Sj¿p 

I ö rze o u rre n' nich i res r ;;Ãi;ì"J werd e n u n d s i n d

FDji:;:?,ïil:rr 
Mindesronforderunsen semöss BZR. on porkprötzen sind ín jedem

if|X:J?:'Jä:å:'1".?;i.r;:;ns zu den Mehrromirienhöusern ob Auroeinsre,ho,e
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Porkierung Gewerbe

FÜr dos Gewerbe und die 3 Attikowohnungen sind im Autoeinstellhollenkomplex
Porkplötze vorgesehen.
Die spöiere definitive Anzohl Porkplötze sind noch je noch Betrieb und dessen
Gewerbeflöchen gemöss Reglement zu definieren und im Untergeschoss
nochzuweisen d.h. je 30 m2 Gewerbeflöche = 1 porkplotz.

Entlong der Luzernerstrosse sind Porkplötze, ongeordnet, ols Besucherporkplötze
des Gewerbetrokts.
Dos Gewerbe erhölt einen eigenen Veloroum.

6.3 Umgebungsgeslollung

Notürliche Kieswege gemöss Umgebungsplon.
Leitidee ist die Schoffung eines geschützten grossen lnnenhofes zwischen den
Höusern ols Begegnungszone der En¡¡ochsenen und Spielplotz für die Kinder.
Er soll visuell Roum, Notur und offenes Blickfeld vor den Houptfossoden der Höuser
und Terrossen ermöglichen. ln diesem Sinne erhölt ouch Hous I einen freien Roum
bis zu den bestehenden Höusern.

Die Grünzone entlong des Wüzenbochs bleibt unveröndert.
Der öffentliche Fussweg durch dos Plonungsgebiet wurde bereits mit den Gp-
Unterlogen vom ,l9.03.2013 

oestlich umverlegt und neu nun wesflich vom
Wüzen boch um projektiért.

Zwischen den Boubereichen soll der Hong seinen notürlichen Terroinverlouf
beibeholten. Gelöndemodulierungen sind mit einer moximolen Neigung 1 : 2
ouszuführen.
Der Aussenroum soll eine möglichst zusommenhöngende Flöche ergeben.
Stützmouern sind minimol zu holten.
Die Einfohrt von der Luzernerstrosse her übergreift nur um weniges in die
Zone Gr-A ohne doss dos bestehende Terroin stork veröndert werden muss.

Die Bepflonzung soll die Freiröume ouf londschoftliche Art strukturieren und
gleichzeitig ols zusommenhöngende Grünflöche sowie durchloufenden Wie-
senhong erlebbor mochen. ln den EG-Wohnungen soll ein Sichtschutz erreichl
werden ohne den Wohnungen die Sicht einzuschrönken.

Bepflonzung:

Aussenröume sollen eine pflegeleichte einheimische Bepflonzung oufweisen noch
einem noch zu erstellenden Konzept eines GortengestoHers.
Bei Spielplötzen ist ouf eine gute Schottenwirkung mit der Bepflonzung zu ochten.
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Sichtschutzbepflonzungen hoben eine Höhenbeschrönkung von mox. i.gO m
einzuholten.
Dos Pflonzen der Anzohl Böume gemöss Plon 4B5.OO4 im Gestoltungsplonoreol istverbindlich. Die Stondorte jedoch sind frei und müssen erst bei der Boueingobe
definitiv fixiert werden.

Die bestehenden Böume der Boumollee on der Luzernerstrosse werden versetzt
oder durch ó neue Böume in der ordnung noch plon 4gs.o04 ersetzt.
Die Uferbestockung om Wüzenboch musì in Vegetotion, Floro und Founo
erholten bleiben.

Wege und Plölze

Der Strossenroum hinter dem Gewerbe wird mit Öko-nspholtbelog ousgeführt.
Übrige Plötze, Wege und öussere Autoobstellflöchen sind in sickerföhigen Belögen
zu erstellen.

Dos Oberflöchenwosser wird durch Rinnen und Schlommsommler gesom-
melt und versickert oder in den würzenboch geführt.

Eine notÜrliche Retention ist im Bereich des Würzenboches vorgesehen.
Plon Nr.485.004

Die von der Feuerwehr verlongten Notfohrwege sind verbindlich gemöss
Plon Nr. 485.00,l. Teile der Notfohrwege werden ouf Abschnitten ãi. i- plon
eingetrogen sind mit sickerföhigem aãtog erstellt.

Kinderspielplötze

Mit einer notÜrlichen Roumgesloltung des lnnenhofes wird eine Kinderfreundlich-
keit der gonzen Anloge mossgebend erreicht.
ln diesem zentrolen lnnenhof sind die Hort-, Rosen- und Kleinkinderspielplötze
geplont, obseits von jeglichem Verkehr und zudem von den Wohnungen her
überblickbor.
Die Grösse des Kinderspielplotzes in der Flöche von mindestens 20% der aGF
Wohnen inkl. Attiko ouf Gewerbe ist zu erfüllen.

ó.4 Ver- und Enlsorgung

Abwosserenlsorgung

Dos Gestoltungsplongebiet wird im Trennsystem entwössert.
Dos Meteorwosser wird versickert oder in den würzenboch geführt.
Dos Fökolwosser wird dem öffentlichen Konolisotionsnetz zugeführt.
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Abfollentsorgung

lm Bereich der Ausfohrt on der Grenze zu Grund;tyck 552 sind zentrore con-foineronrogen in gunügu;oãr"' 
'.orre 

rr;iHoulÅàrtooror, popier, Korfon undGrÜnobfölle der wor'nñorrã'uorgusehen. 
Ein zweiter stondplo ízfir.en Abfo, desff iïiîJiJi':;.1i[,"r',î:'f -';J::'iilronrnoähïroîiasoo,

ilioïå:îJñ':i: und die sonze Anrose errüren behínderrenserechre
Die weisungen fÜr behinderten- gerechfes Bouen müssen umfossend respektiertwerden.
ó.ó Zivilschulzröume

Der Gesloltungsplon Huebmott sieht die Ersteilung der geforderten schutzprötze

,?':ïiilî,,?ï,5,ili' Lu*schuizkerer verrei*, die eine Grösse von s0 prörzen
Abklörungen beim Amf für Zivilschutz des Kontons Luzern erforgen mit derBoueingobe.

¿.2 öffenllicher Fussweg

orobsproche mif dem Verein Schweizer wonderwege,

ó.8 Umwelf, Energieerzeugung, Energieverbroch

Durch die verdichtete Bouweise mít nur drei Höusern trogen wir beizu possiver

'1ïï ::; 5iî : Í.?f,î:'f tï,f :ï.å 
j 
¿fr T;t jH 

i ffi S;: ^ 

r Z u k ü n' i e e e rrizi e Å t e

ó.9 lmmissionen

Dos Problem der Verkehrsimmissionen der Luzernerstrosse rösst sich durch denkomplett geschlossenen Geböud,e.r¡ugåiou", ðå*uro.r, ouiË¡r'i..,o". 9 m hoch sein
dorf' bestens neutrolisiett;. õË;ytolor",nuö; ouf dem Gewerbebou können3;åïf.'^1:,îilî;Jïf:mïf 

:i'.'".1:ï:hïff:.Jdeschurzse,önde,rãÀg,
ó. I 0 Gefohrenzone Wossergefohren
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Die ous dem Gefohrenplon hervorg nordösflichenHousportie des Gewerbetrokts wird her Wond_durchdringung on der Nordwestfoss und einer Wosserobweisenden Verbouung in Form einer Stohlbetonmouer bei der Einfohrt zurAutoeinstellholle bis zur Luzernerstrosse bis 30 .rn ,ou,- dos Gefohrenniveoubegegnet.

7. Dienslbqrkeilen

Aufgrund des bewilligten Gestoltungs olle notwendigen Dienstbor_keiien im Grundby.l eingeirogen un Durchleitungsrechteinnerholb des Gestoltungiplon[erime !

Gegenseitiges Grenzbo urec hl:

Gewerbeboute: Pozelle No 552 Fluri und Porzelle No ìol0 ErbengemeinschftNideröst wird im Grundbuch eingetrogen. i

Zufohrlssfrosse: Besucherporkplötze Wohnen.

Auszug ous dem Gemeinderot Udligenswil beiliegend.

8. Ausnqhmebestimmungen

8.1 Abweichungen vom Geslolfungsplon

vom Gestoltungrprgl. konn obgewichen werden, wenn die VerönderunggeringfÜgig isi, domit keine Meñrousnützung verbunden ist und die Änderunggegenüber dem vorriegendem Konzept ., ãin"r. mindestens greichwertigenLösung fÜhrt' Abweichungen dürfen öffentliche und privote rãhrt^urrdigelnteressen nichf verletzen.

Grundeigenlümer:

Gertrud Rey - Berwert Hubmott, 6044 Udligenswil;

Eduord Gwerder Böchergössli 43, ggOó Böch:

Morie - Therese Gwerder sonnenhof rg, BBOg pföffikon;

Architekl:

Alex Burger Bohnhofstrosse Sg, 6403 Küssnocht
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